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88 ER 02/20 ER Ansichtssache

Rolling, rolling, rolling. Rawhide? 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
hat im Dezember das dritte Smart Meter Gateway zertifiziert. Da-
mit kann der „Rollout“ der Smart-Meter-Technologie beginnen. 
Wovon bitte? Und was soll da gemacht werden? Und egal, was es 
ist, es kann nicht, es muss. Die Lektüre des zugrunde liegenden 
Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) kann aber wirklich auch 
schon mal verwirren. Ähnlich wie Bob, der Inhaber von „Bob’s 
Country Bunker“ im Film The Blues Brothers, verwirrt ist. Bob, 
der die nach einem Gig suchende und zufällig vorbeikommende 
Bluesband irrtümlich für eine von ihm bestellte Countryband 
hält. Die finanziell klammen Brüder nutzen dies aus und fragen 
nach dem bevorzugten Musikstil des Publikums. Bobs Frau ant-
wortet: „Oh, wir haben hier beides! – Country und Western.“ – 
Kunst- und Rettungspause. Die Band singt dann den Rawhide-
Song, um nicht vom Mob vermöbelt zu werden. 

Es lassen sich Parallelen zwischen der Geschichte der Blues 
Brothers und des Smart-Meter-Rollouts ziehen. Beide haben hehre 
Ziele, die zudem mit ihrer Biographie verknüpft sind. Die Blues 
Brothers wollen das Waisenhaus retten, in dem sie aufgewachsen 
sind, der Smart-Meter-Rollout dem MsbG zum Durchbruch ver-
helfen, dem es seine Gesetzwerdung verdankt. Auf dem Weg dort-
hin ziehen sich beide Unmut zu – mehr als nötig. Aber der Reihe 
nach. 

Beginnen wir erst mal bei den Begriffen. „Rollout“. Dabei 
denke ich an Kunstrasen in Fußballstadien. Oder Brückenlegepan-
zer. Das sind nicht unbedingt positive Assoziationen. Die einzige 
schöne Assoziation sind Bobby-Cars, auf denen sich Kleinkinder 
ausrollen lassen. Was aber eigentlich gemeint ist, ist die Etablie-
rung eines technischen Systems. Etwas zu etablieren, kostet Kraft, 
Arbeit – und verlangt Planung. Also eigentlich das Gegenteil da-
von, etwas ausrollen zu lassen. Komischer Widerspruch. 

Und Smart Meter? Das sind die Geräte, die unsere tägliche 
Stromumwandlung so messen, dass die Energiewirtschaft ihre 
Lastganginformationen anhand unseres jeweils aktuellen Verhal-
tens anpassen und deshalb tendenziell ihre Effizienz optimieren 
kann. Sie kann dadurch Kraftwerksblöcke abschalten (bitte 
Braunkohle und Atomenergie zuerst). Und es sind die Geräte, die 
uns zuschauen, wann wir unser Elektromobil geladen, wann und 
letztlich auch wie weit wir damit gefahren sind und wann wir 
Netflix geschaut haben (sechs Stunden am Stück? Arbeitsfähig-
keitsüberprüfung!). Sie sind mithin nur bedingte Sympathieträger, 
kein guter Ausgangspunkt. 

Das Gesetz bestimmt als notwendige, aber auch hinreichende 
Bedingung für den Smart-Meter-Rollout, dass mindestens drei 
voneinander unabhängige Unternehmen technische Lösungen 
anbieten, die den in den §§ 19–23 MsbG gesetzten Standards ent-
sprechen und diese dann vom BSI zertifiziert werden. Die Anfor-
derungen sind so detailliert und kompliziert, dass sie hier kaum 
wiedergegeben werden können. Beispielhaft sei § 21 Abs. 1 Nr. 3 
a) MsbG genannt, demzufolge „ein intelligentes Messsystem […] 
sichere Verbindungen in Kommunikationsnetzen durchsetzen 

[muss], um über eine sichere und leistungsfähige Fernkommuni-
kationstechnik die sichere Administration und Übermittlung von 
Daten unter Beachtung der mess- und eichrechtlichen und der da-
tenschutzrechtlichen Vorgaben zu ermöglichen, wobei das Smart-
Meter-Gateway neben der verwendeten für eine weitere vom 
Smart-Meter-Gateway-Administrator vermittelte und überwachte 
zusätzliche, zuverlässige und leistungsfähige Art der Fernkommu-
nikation offen sein muss.“ – Das muss ja nicht grundsätzlich un-
möglich sein. Es wäre lediglich interessant zu erfahren, wer diesen 
Bandwurmsatz denjenigen erklärlich macht, die ihn umsetzen 
sollen. Es sollen sich angeblich auch Menschen ohne abgeschlos-
senes Studium theoretischer und praktischer Syntaktik darunter 
befinden. Interessant wäre auch zu erfahren, wie ein technisches 
Messsystem sichere Verbindungen „durchsetzt“. Durchsetzungs-
kraft ist doch noch immer eine humanoide Eigenschaft. Auch se-
mantisch gewinnt das MsbG unnötigerweise nicht unbedingt. 

Wir schauen zudem im energierechtlichen Küchenkalender 
nach und zählen Zeitabstände: Inkrafttreten des MsbG am 
02.09.2016. Erste Zertifizierung am 12.12.2018. Zweite am 
25.09.2019. Die dritte am 19.12.2019. Upsi, über drei Jahre bis 
zum Beginn des „Rollouts“. Die Ansprüche des MsbG, das auch 
mit dem Anspruch angetreten ist, die Energiewirtschaft in die Zu-
kunft zu führen, sind also so gestaltet, dass der Markt nur zöger-
lich folgt. Auch die ökonomische Skepsis wächst. 

Die Blues Brothers werden übrigens von so ungefähr allem 
verfolgt, was ihnen nicht guttut. Der gesamten Polizei von Illinois 
(eigentlich nur, weil sie zu schnell gefahren sind), Nazis (eigentlich 
nur, weil sie ihre Versammlung gesprengt haben), Bob (eigentlich 
nur, weil sie ihn um die Getränkerechnung geprellt haben) – und 
einer versetzten Braut (eigentlich nur, weil … aber das ist der 
komplizierteste Teil der Geschichte). Viel Eigentlichkeit. 

Aber immerhin waren die Blues Brothers im Auftrag des 
Herrn unterwegs.

Dr. Sebastian Lovens-Cronemeyer, LL.M., Berlin
Rechtsanwalt und Dozent, 

Leiter der Clearingstelle EEG|KWKG a. D.
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Dass die finanzielle Bürgerbeteiligung an Windenergie- 
projekten ein Schlüssel zur Akzeptanzsteigerung bei der 
lokalen Bevölkerung sein kann, stellt Christian Maly dar. 
Der Autor

 O zeigt, wie eine Verpflichtung von Vorhabenträgern 
zur finanziellen Bürgerbeteiligung auf Bundesebene 
rechtlich einheitlich umgesetzt werden könnte

 O analysiert und bewertet bereits bestehende  
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über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg- 
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führten Regelungen

 O lässt diese Ansätze in einen Vorschlag für eine  
nationale Lösung einfließen, die auch grundrechts- 
relevante und unionsrechtliche Fragestellungen 
berücksichtigt

Um der komplexen Problematik umfassend gerecht zu 
werden, berücksichtigt er zudem auch sozial- und wirt-
schaftswissenschaftliche Aspekte.

Das Buch erscheint als Band 3 der BSER Berliner  
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diensleistungen und Erneuerbare Energien. Band 2:  
de Witt/Durinke/Kause, Höchstspannungsleitungen.
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Windenergieprojekte und  
Finanzielle Bürgerbeteiligung
Zur Verpflichtung der Vorhabenträger  
von Windenergieprojekten an Land  
zum Angebot einer finanziellen Bürger- 
beteiligung

Von Christian Maly, M.A., LL.B.
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eBook: € (D) 51,40, ISBN 978-3-503-19194-9
Berliner Schriften zum Energierecht, Band 3



Das neueste Highlight in der angesehenen Reihe der „Berliner Kommentare“ 
erhellt Ihnen die komplizierte, haftungsträchtige Materie rund um Einbau 
und Betrieb intelligenter Messsysteme und Zähler in der Energieversorgung 
– interdisziplinär, übersichtlich, praxisnah. Mit vielen praktischen Hinwei-
sen, anschaulichen Beispielen und praktikablen Lösungsvorschlägen, um 
die komplexen mess- und datenschutzrechtlichen Vorgaben richtig umzu-
setzen. Mit aktuellem Netznutzungsvertrag der BNetzA, allen Auswirkungen 
der DS-GVO und passwortgeschütztem Zugang zu unserer Onlinedatenbank 
mit energierechtlichen Vorschriften in den jeweils aktuellen sowie früheren 
Fassungen.
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